
 
 
 
 

 
Kirchenbenützungsreglement 
 
Merkblatt für Trauungen 
 
 
 
In der Gemeinde Wohnhafte 
 
Für Mitglieder der reformierten Landeskirche ist die Trauung durch unsere Pfarrerin 
kostenlos. 
 
Die Kosten für die Kirchenbenützung, für unsere Sigristin und unseren Organisten 
werden von der reformierten Kirchgemeinde getragen. 
 
 
Trauungen von auswärtigen Paaren 
 
Auswärtige Mitglieder der reformierten Landeskirche zahlen die nachstehenden Ge-
bühren: 
 
Pfarrer, Sigrist und Organist Fr. 500.00 

Sigrist, Organist (Trauung mit eigenem Pfarrer) Fr. 400.00 

Sigrist (Trauung mit eigenem Pfarrer und Organist) Fr. 200.00 
 
 
Trauungen von ortsansässigen und auswärtigen Paaren  die einer anderen 
Landeskirche angehören 
 
Mitglieder der römisch- oder christkatholischen Kirche zahlen die nachstehenden 
Gebühren: 
 
Sigrist, Organist (Trauung mit eigenem Pfarrer) Fr. 500.00 

Sigrist (Trauung mit eigenem Pfarrer und Organist) Fr. 300.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Allgemeine Hinweise 
 
 
Trauschein 
 
Vor der kirchlichen Trauung ist eine Kopie des Trauscheins der Ziviltrauung der Pfar-
rerin abzugeben. Die kirchliche Trauung wird im Trauregister der reformierten Kirch-
gemeinde Bonstetten eingetragen 
 
 
Platzreservation in der Kirche 
 
Für das Brautpaar und die Angehörigen werden in der Regel die vordersten Bankrei-
hen reserviert. 
 
 
Orgel 
 
Der Organist der reformierten Kirchgemeinde Bonstetten wird durch unsere Pfarrerin 
orientiert und aufgeboten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen Organisten 
auf eigene Kosten mitzubringen. Der Orgelschlüssel kann nach Absprache mit unse-
rem Organisten bezogen werden. 
 
Allfällige Übungszeiten sind direkt mit unserem Organisten zu vereinbaren. 
 
 
Schmuck in der Kirche 
 
Für den Blumenschmuck sind das Brautpaar oder ihre Angehörigen verantwortlich. 
Die zuständige Person hat bis spätestens zwei Wochen vor der Hochzeit mit der 
Sigristin Kontakt aufzunehmen.  
 
 
Fotografieren 
 
Das Fotografieren und Filmen während des Gottesdienstes ist gemäss Zürcher Kir-
chenordnung (Art. 50) untersagt. Kirchenpflege und Pfarramt haben jedoch Ver-
ständnis dafür, wenn Sie diesen wichtigen Moment in Ihrem Leben festhalten möch-
ten. Sprechen Sie sich deshalb mit der Pfarrerin ab, in welchen Momenten diskrete 
und wenige Aufnahmen  möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Parkplätze 
 
Einige Parkplätze stehen direkt unterhalb des Kirchgemeindehauses zur Verfügung. 
Weitere Parkplätze sind am nördlichen Dorfeingang vorhanden. 
 
 
 
Kirchgemeindehaus 
 
Das Kirchgemeindehaus steht der Hochzeitsgesellschaft eine halbe Stunde vor dem 
Beginn sowie während dem Gottesdienst zur Verfügung. Die Toiletten befinden sich 
ebenfalls im Kirchgemeindehaus. 
 
Für eine anschliessende Familienfeier oder einen Apéro kann der Chilesaal offiziell 
über das Sekretariat gemietet werden. Es gilt die Tarifordnung für das Kirchgemein-
dehaus. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Hochzeitstag und eine glückliche Zukunft. 
 

 
 
 
Reformierte Kirchenpflege Bonstetten 
 
Oktober 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Wichtige Adressen 
 
 
Pfarramt der reformierten Kirchgemeinde Bonstetten 
 
Pfarrerin Susanne Ruegg 

Chilestrasse 7, 8906 Bonstetten 

044 701 15 81 

079 484 54 45 

susanne.ruegg@zh.ref.ch 
 
 
 
Sekretariat der reformierten Kirchgemeinde Bonstett en 
 
Silvia Frech 

Chilestrasse 7, 8906 Bonstetten 

044 701 15 82 

ref.kirche.bonstetten@bluewin.ch 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag: 09.00 – 11.00 Uhr 
 
 
 
Sigristen der reformierten Kirchgemeinde Bonstetten  
 
Hanni und Jürg Müller 
Sunnehaldestr. 5 
044 700 38 71 
 
 
Organistin der reformierten Kirchgemeinde Bonstette n 
 
Katja Peter 
Leimbachstr. 147 
8041 Zürich 
043 300 37 41 
076 392 18 09 
katja.peter@sunrise.ch 
 


